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Vorwort

			Dieses	Buch	bietet	als	eine	der	ersten	Veröffentlichungen	im	deutschenSprachraum	eine	zusammenfassende	Darstellung	desBehandlungsrechts	der	Notaufnahmen.	Es	richtet	sich	an	die	Praktikerin	den	Ambulanzen,	die	schnelle	Orientierung	zu	täglich	auftauchendenProblemen	suchen.	In	dem	ebenfalls	im	Kohlhammer-Verlagerschienenen	»Fallbuch	Recht	in	der	Notaufnahme«	sind	eine	Vielzahlvon	Fallbeispielen	aus	dem	Arbeitsalltag	der	Notaufnahmen	enthalten,die	medizinisch	und	rechtlich	besprochen	werden.	Das	Buch	ist	eineideale	Ergänzung	zu	diesem	Band.	Beide	Werke	ermöglichen	einedirekte	Umsetzung	der	Inhalte	in	den	Arbeitsalltag.	Die	Autoren	diesesBandes	haben	sich	auf	das	Behandlungsrecht	konzentriert.Die	in	Notaufnahmen	auftretenden	Rechtsfragen	sindaußerordentlich	vielfältig.	Während	viele	Gesundheitsbereiche,	z.	B.	dieVertragsärzte,	nahezu	überreguliert	sind,	bleibt	in	den	Ambulanzen	dieEntscheidung	bei	vielen,	teilweise	höchst	dif�izilen	Rechtsfragenmangels	genauerer	Regelungen	häu�ig	dem	Ambulanzpersonalüberlassen	–	meist	auch	noch	unter	Zeitdruck.	Hierbei	soll	dieses	Buchpraktische	Hilfestellung	leisten.	Damit	sind	auch	die	Notaufnahmen	inKrankenhäusern	gemeint,	die	damit	nicht	einmal	eine	ausdrücklicheErwähnung	im	Gesetz	�inden.Juni	2020Stephan	Porten,	Katharina	Schmid,	Rolf	Dubb,	Michael	Beier,	ArnoldKaltwasser,	Nadine	Witt,	Dietlind	Tittelbach-Helmrich



1          Rechtsgrundlagen der Notaufnahme

Stephan Porten, Nadine Wi� (Fallbeispiele: Marcus Beier)

Notaufnahmen	weisen	rechtliche	Besonderheiten	auf,	die	sich	aus	derEigenart	der	medizinischen	Versorgung	ergeben.	Sie	sollen	praxisnahmit	besonderem	Blick	auf	die	P�lege	dargestellt	werden:1.		Die	Rahmenbedingungen	der	Notfallversorgung	sind	nurunzusammenhängend	und	teilweise	auch	lückenhaft	im	Gesetzerfasst.	So	ist	die	Versorgungsp�licht	der	Krankenhäuser	zurNotfallversorgung	zwar	abstrakt	geregelt.	Aber	was	bedeutet	siekonkret?	Stellen	eigentlich	regelhafte	Wartezeiten,	zum	Beispielwegen	personeller	Unterausstattung	der	Ambulanz,	einen	Verstoßgegen	die	Versorgungsp�licht	dar?2.		Welcher	ärztliche	Standard	und	welcher	P�legestandard	gelten	in	derNotaufnahme?	Was	ist	mit	Weiterbildungsassistenten	und	nichtexaminierten	Kräften?	Was	gilt	beim	akuten	Notfall?3.		Die	rechtlichen	Verhältnisse	der	Triage	bzw.	Erstbeurteilung	sindbislang	kaum	mit	Blick	auf	die	Praxis	der	Notaufnahmen	beleuchtetworden.	Heute	ist	die	Erstbeurteilung	vor	allem	ein	Feld	der	P�lege.Was	müssen	die	Erstbeurteilungsfachkräfte	beachten?	Wie	müssensie	ärztlicherseits	angeleitet	und	überwacht	werden?	Das	Thema	istrechtlich	komplexer,	als	es	die	inzwischen	selbstverständlicheHandhabung	in	der	Praxis	vermuten	lässt.
1.1       Die Versorgungspflicht von Notaufnahmen

1.1.1     Wartezeiten und Versorgungspflicht



Lange	Wartezeiten	sind	in	Notaufnahmen	an	der	Tagesordnung.	Siesind	immer	wieder	Gegenstand	von	Presseberichten	(z.	B.	Merlot	et	al.2017).	Auch	wenn	die	Ambulanzen	zunehmend	medizinisch	besserorganisiert	scheinen	als	noch	vor	Jahren,	hat	sich	dieser	Eindruck	nichtwirklich	geändert.	Gründe	gibt	es	hierfür	so	einige.	So	ist	derzeit	z.	B.noch	keine	stimmige	und	übergreifende	Kapazitätenplanung	derNotfallversorgung	vorhanden.	Zudem	sind	die	unterschiedlichen»Säulen«	der	Notfallversorgung	(Notaufnahmen	der	Krankenhäuser,der	öffentliche	Rettungsdienst	und	die	vertragsärztlicheNotfallversorgung)	nicht	hinreichend	aufeinander	abgestimmt.Zum	Thema	Patientenversorgung	und	Wartezeit	stellen	sich	folgendeFragen:a)		Welchen	noch	tolerierbaren	Umfang	dürfen	Wartezeiten	inNotaufnahmen	insgesamt	aufweisen?	Gibt	es	eine	Grenze,	ab	dererman	davon	ausgehen	muss,	dass	eine	Notaufnahme	ihrerVersorgungsp�licht	nicht	mehr	nachkommt?b)		Sind	Wartezeiten	nur	bei	Bedarfsspitzen	zulässig	oder	dürfen	sieauch	täglich	wiederkehrend	auftauchen?	Macht	es	im	Übrigen	einenUnterschied,	ob	der	Bedarf	unvorhersehbar	für	das	Krankenhauswar	oder	Wartezeiten	ihre	Ursache	in	ambulanzinternen	Mängeln(fehlendes	Personal,	schlechte	Organisation	o.	ä.)	haben?	Und	wennja,	welchen?Diese	Fragen	sind	vielschichtig.	Man	kann	sie	auf	den	einzelnenPatienten	beziehen	oder	auf	das	gesamte	Behandlungsgeschehen.Nachfolgend	soll	das	Thema	einmal	rechtlich	durchleuchtet	werden.
1.1.2     Wartezeiten als Pflichtenverstoß im Rahmen der

Versorgungspflicht?Kann	es	ein	öffentlich-rechtliches	P�lichtversäumnis	desKrankenhauses	darstellen,	wenn	es	in	einer	Ambulanz	zuunangemessenen	Wartezeiten	kommt?	Diese	Frage	ist	rechtlich	nichtganz	eindeutig	zu	beantworten,	da	zunächst	einmal	zu	bestimmenwäre,	wie	genau	denn	die	»Versorgungsp�licht«	von



Krankenhausambulanzen	überhaupt	aussieht.	Was	muss	eineAmbulanz	im	Rahmen	der	Notfallversorgung	leisten	und	wann	erbringtsie	diese	Leistungen	nicht	mehr	ordnungsgemäß?	Hier	gibt	esunterschiedliche	Blickwinkel:
Versorgungspflicht unter strafrechtlichen AspektenDas	Strafgesetzbuch	regelt	unter	Strafandrohung,	dass	jederverp�lichtet	ist,	bei	Unglücksfällen	Hilfe	zu	leisten,	soweit	er	dazu	in	derLage	und	es	ihm	zumutbar	ist	(§	323c	StGB).	Dies	gilt	in	besonderemMaße	für	Krankenhäuser	und	Krankenhauspersonal.	Aber	dieseRegelung	betrifft	nur	den	Einzelfall.	Sie	sagt	nichts	darüber	aus,	ob	esfür	die	Versorgung	einer	bestimmten	Organisationstruktur	bedarf	undwie	diese	aussehen	soll.	Weiterhin	ist	die	Behandlungsp�licht	imEinzelfall	auch	insoweit	beschränkt,	als	ja	viele	Patienten	gleichzeitigbehandelt	werden	müssen	und	schon	deshalb	Patienten	mit	wenigerdringlichen	Erkrankungen	durchaus	aus	sachlichen	Gründen	auf	dasWarten	verwiesen	werden.	Wir	können	dem	Strafrecht	daher	nurentnehmen,	dass	es	auch	strafrechtliche	Folgen	haben	kann,	wenn	einPatient	schuldhaft	nicht	behandelt	wird,	obwohl	er	der	Behandlungbedurft	hätte.	Eine	Aussage	über	die	Frage,	wie	die	Versorgungsp�lichtder	Notaufnahme	im	Allgemeinen	aussieht,	ist	aber	nicht	im	Strafrechtzu	�inden.
Versorgungspflichten aus dem SozialrechtAuch	das	Sozialrecht	macht	im	SGB	V	keine	konkreten	Vorgaben	–weder	zur	Vorhaltung	von	Ambulanzen	noch	zu	derenLeistungsumfang.	Eine	Sicherstellungsverp�lichtung	ist	dort	lediglichfür	die	Ambulanzen	der	Kassenärztliche	Vereinigung	(KV-Ambulanzen)geregelt.	Auch	hier	bleibt	allerdings	der	konkrete	Versorgungsumfangunklar.	Immerhin	gibt	es	jedenfalls	eine	Verp�lichtung	derKassenärztlichen	Vereinigungen	zur	Sicherstellung	der	Versorgung	–also	zumindest	einen	Anknüpfungspunkt	für	eine	Soll-Feststellung.	BeiNotaufnahmen	�indet	sich	aber	nichts	Entsprechendes.	Hier	bleibt	dasSGB	V	kursorisch.	Regelungen	�inden	sich	im	SGB	V	bzw.	den	darauf



beruhenden	Regelungen	(z.	B.	den	G-BA-Beschlüssen	zur	gestaffeltenNotfallversorgung)	im	Wesentlichen	nur	zur	Vergütung.Lediglich	in	§	76	Abs.	1	SGB	V	ist	darüber	hinausgehend	geregelt,dass	Notaufnahmen	auch	von	gesetzlich	Krankenversichertenaufgesucht	werden	können,	wenn	ein	Notfall	vorliegt.	In	welchemUmfang	allerdings	eine	solche	Versorgung	zu	gewährleisten	ist	und	werhierfür	verantwortlich	ist,	bleibt	offen.
Krankenhausplanungsrecht und ambulante No�allversorgungKonkretere	Aussagen	zur	P�licht	von	Krankenhäusern	zur	Versorgungvon	Notfällen	machen	die	meisten	Krankenhausgesetze	der	Länder.Aber	nicht	alle	sprechen	das	Thema	der	ambulanten	Notfallversorgungdurch	Krankenhäuser	an.	(Eine	gute	Zusammenstellung	�indet	sich	beiDKG	2018).In	Baden-Württemberg	heißt	es	z.	B.	in	§	28	LKHG	BW,	dass	dasKrankenhaus	im	Rahmen	seiner	Aufgabenstellung	undLeistungsfähigkeit	zur	Aufnahme	und	Versorgung	verp�lichtet	ist.	Überdie	Leistungsfähigkeit	hinaus	hat	es	zumindest	eine	einstweiligeAufnahme	sicherzustellen,	bis	der	Patient	verlegt	werden	kann.	Damitist	auch	die	ambulante	Versorgung	miterfasst.	Ähnlich	ist	dies	z.	B.	imSächsischen	Krankenhausgesetz	geregelt.	Auch	in	Thüringen	wird	derGesetzgeber	konkreter.	Hier	regelt	das	Krankenhausgesetz	(§	18	Abs.	3und	4	ThürKHG),	dass	eine	rechtzeitige	ärztliche	Hilfeleistunggewährleistet	sein	muss	und	dass	die	Krankenhausplanungsbehördeprüfen	muss,	ob	ein	Krankenhaus	im	Krankenhausplan	verbleibenkann,	wenn	es	seine	Verp�lichtung	zur	Notfallversorgung	nicht	erfüllt.Richtig	weiter	hilft	das	aber	auch	nicht,	da	das	Gesetz	nicht	sagt,	wasdenn	die	Verp�lichtung	beinhaltet.Demgegenüber	�inden	sich	in	anderen	Krankenhausgesetzen	nurallgemeine	Festlegungen,	dass	entweder	alle	Krankenhäuser	oderjedenfalls	einige	konkret	benannten	Krankenhäuser	zur	ambulanten(und	stationären)	Notfallversorgung	verp�lichtet	sind.	Manchmal	�indetsich	auch,	dass	Krankenhäuser	vorrangig	im	Krankenhausplanberücksichtigt	werden	sollen,	wenn	sie	an	der	Notfallversorgungteilnehmen.	In	großen	Bundesländern	wie	Nordrhein-Westfalen	oder


